
S T A D T  R Ü S S E L S H E I M   
 
 
 
 
 
 Rüsselsheim, den 18.05.2020 
 

BEKANNTMACHUNG 
 

der 34. Sitzung des Sozial-, Integrations- und Jugendausschusses 
 

am Dienstag, den 26.05.2020, 18:00 Uhr 
 

Rathaus, Ratssaal 
 
 
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Bürgeranhörung (max. ½ Std.) zu den Punkten 
der Tagesordnung statt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verordnungen zum Corona Virus ggf. 
nicht allen Besucherinnen und Besuchern Einlass gewährt werden kann. 
 
Tagesordnung 
 
DS-NR. TOP 
 
 1 Genehmigung der letzten Niederschrift 
 
707/16-
21 

2 Jahresbericht 2019 - Beistandschaften, Pflegschaften, 
Vormundschaften 
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme 

 
 3 Prüfauftrag Einrichtung eines Frauenhauses in Rüsselsheim 

Bezug: Antrag Nr. 28 der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, 
Die Linke/Liste Solidarität, FWR/FNR vom 04.02.2019 

 
 4 Grundsatzbeschluss über die Weiteranmietung von 

Unterbringungskapazitäten für von Wohnungslosigkeit gefährdete und 
wohnungslose Menschen 

 
 5 Antrag der Fraktion Die Linke/Liste Solidarität vom 28.04.2020 - 

Aufnahmebereitschaft für Geflüchtete aus den Lagern auf griechischen 
Inseln 

 
 6 Antrag der CDU-Fraktion vom 08.05.2020 - Sommerschließzeit 2020 

der Kindertagesstätten 
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DS-NR. TOP 
 
712/16-
21 

7 Nachwahl eines stimmberechtigten Mitgliedes und eines 
stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedes des 
Jugendhilfeausschusses für die Wahlperiode 2016 - 2021 
hier: Vertretung und Stellvertretung für die WsR-Fraktion 

 
 8 Anfragen und Mitteilungen 
 
 
C. Alevizaki 
Vorsitzende 
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Rüsselsheim, den 07.08.2020 
 
 
 
 

NIEDERSCHRIFT 
 

der öffentlichen Ausschusssitzung des Sozial-, Integrations- und Jugendausschusses 
 

vom Dienstag, den 26.05.2020 um 18:00 Uhr 
 
 

 „A“ 
 
TOP 1 Genehmigung der letzten Niederschrift 
 
Die Niederschrift über die Sitzung vom 03.03.2020 wird in der vorgelegten Form einstimmig 
genehmigt. 
 
 
TOP 2 Jahresbericht 2019 - Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften 

Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme 
DS-Nr. 707/16-21 

 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
TOP 3 Prüfauftrag Einrichtung eines Frauenhauses in Rüsselsheim 

Bezug: Antrag Nr. 28 der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die 
Linke/Liste Solidarität, FWR/FNR vom 04.02.2019 
DS-Nr. 715/16-21 

 
Es liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Wir sind Rüsselsheim (WsR) vor. 
Der Antrag wird mit 2 Ja-Stimmen und 14 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
A. Kenntnisnahme 

 
    Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zum Antrag Nr. 28  
    der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke/Liste Solidarität und  
    FWR/FNR vom 04.02.2019 zur Kenntnis.    
 

B. Beschluss 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, Verhandlungen mit  
    dem Kreis Groß-Gerau aufzunehmen mit dem Ziel, an einem sicheren Standort ein  
    Frauenhaus mit 6 – 8 Familienzimmern in Rüsselsheim am Main einzurichten. Ein  
    barrierefreier Zugang und die Aufnahme von Jungen über 14 Jahre werden ermöglicht.  
 
2. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat mit dem Kreis Groß-Gerau  
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    zu prüfen, ob es einen Bedarf an Beratungsstellen und Schutzeinrichtungen von    
    Männern und Diversen gibt und falls ja, wie dem Rechnung getragen werden kann.      
 
3. Der HH-Begleitantrag Nr. 28 der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die   
    Linke/Liste Solidarität und FWR/FNR vom 04.02.2019 gilt als erledigt. 

 
 
TOP 4 Grundsatzbeschluss über die Weiteranmietung von 

Unterbringungskapazitäten für von Wohnungslosigkeit gefährdete und 
wohnungslose Menschen 
DS-Nr. 716/16-21 

 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung einstimmig der Vorlage zuzustimmen 
wie folgt: 
 

A. Kenntnisnahme 
 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass 
1. im ersten Halbjahr 2021 Mietverträge von insgesamt 11 Objekten für die Unterbringung von 

Asylbewerber*innen auslaufen, deren Refinanzierung durch den Kreis bis zum Ende der 
Mietlaufzeiten gesichert ist.  

2. der Kreis einer Refinanzierung der Miet- und Betriebskosten im Falle einer neuerlichen 
Anmietung der Objekte durch die Stadt nicht zustimmt.  

3. im Falle eines ersatzlosen Wegfalls der Unterbringungskapazitäten nicht genügend Plätze 
zur Verfügung stünden, um anerkannte Asylbewerber*innen unterzubringen, 

4. und dadurch Obdachlosigkeit der anerkannten Geflüchteten entstünde, für deren 
Beseitigung auf Seiten der Obdachlosenbehörde nicht genügend Kapazitäten 
bereitstünden. 

5. im Falle einer neuerlichen Anmietung eines Teils der Objekte die vollständige 
Refinanzierung der Miet- und Betriebskosten durch die Erhebung von 
Unterbringungsgebühren gesichert wird.  

 
B. Beschlussvorschlag 

 
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt  

 
1. den Magistrat mit der Aufnahme von Verhandlungen über die neuerliche Anmietung von 6 

der 11 Objekte mit einer Kapazität von 161 Plätzen zwecks Sicherung ausreichender 
Unterbringungskapazitäten. 

2. den Magistrat mit der Entwicklung einer Gebührensatzung zwecks Erhebung von 
Unterbringungsgebühren für dort untergebrachte, von Wohnungslosigkeit bedrohte, 
anerkannte Asylbewerber*innen, welche die vollumfängliche Refinanzierung der Miet- und 
Betriebskosten sicherstellt.  

 
 
TOP 5 Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG); Abschluss einer öffentlich-

rechtlichen Vereinbarung zur Übernahme der Aufgaben durch den Kreis 
Groß-Gerau 
DS-Nr. 717/16-21 

 
Herr Stadtv. Karger meldet für die CDU-Fraktion Beratungsbedarf an.  
Die Abstimmung soll im Haupt- und Finanzausschuss bzw. in der Stadtverordnetenversammlung 
erfolgen. 
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TOP 6 Antrag der Fraktion Die Linke/Liste Solidarität vom 28.04.2020 - 
Aufnahmebereitschaft für Geflüchtete aus den Lagern auf griechischen Inseln 

 
Dem Antrag wird mit 9 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen zugestimmt. 
 
 
TOP 7 Antrag der CDU-Fraktion vom 08.05.2020 - Sommerschließzeit 2020 der 

Kindertagesstätten 
 
Herr Stadtv. Hauf meldet für die SPD-Fraktion Beratungsbedarf an. 
 
 
TOP 8 Nachwahl eines stimmberechtigten Mitgliedes und eines stellvertretenden 

stimmberechtigten Mitgliedes des Jugendhilfeausschusses für die 
Wahlperiode 2016 - 2021 
hier: Vertretung und Stellvertretung für die WsR-Fraktion 
DS-Nr. 712/16-21 

 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung mit 9 Ja-Stimmen und  
5 Enthaltungen der Vorlage zuzustimmen wie folgt: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Stadtverordneten Prof. Dr. Mathias  
Flörsheimer, Königsbergerstraße 23, 65428 Rüsselsheim am Main als stimmberechtigtes Mitglied 
in den Jugendhilfeausschuss.  
 
 
TOP 9 Regelung der Gebühren für die Kindertagesbetreuung während der Corona-

Zeit 
DS-Nr. 721/16-21 

 
Herr Stadtv. Kalaitzis meldet für die Fraktion WsR Beratungsbedarf an. 
 
 
TOP 10 Anfragen und Mitteilungen 
 
Keine 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: 
 

Jahresbericht 2019 - Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften 
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme 
 

 
M-Nr.: 136/20 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung anliegenden Bericht mit der Bitte um 
Kenntnisnahme zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Jahresbericht 2019 des Fachbereichs Jugend und 
Senioren zu den Sachgebieten Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften  
zur Kenntnis (Anlage 1). 
 

 
 
II. Begründung: 
 

A. Ziel 
 
Die Vorlage verfolgt das Ziel, die Stadtverordnetenversammlung über die Ausgestaltung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabengebiete Beistandschaften, Pflegschaften und 
Vormundschaften bei der Stadt Rüsselsheim am Main zu informieren.  
 

B. Ausgangslage 
 
Der Auftrag leitet sich aus dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) ab. Im vierten Abschnitt des SGB VIII sind die Beistandschaft, Pflegschaft und 
Vormundschaft für Kinder und Jugendliche und die Auskunft über die Nichtabgabe von 
Sorgeerklärungen geregelt.  
 
Diese Aufgabengebiete sind bei der Stadt Rüsselsheim am Main im Fachbereich Jugend und 
Senioren im Bereich Rechtliche Jugendhilfe angesiedelt.  
 

C. Zusammenfassung 
 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 707/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



Die gesetzlichen Aufgaben werden in Form von Mischarbeitsplätzen erledigt. Dadurch kann in 
Urlaubs- und Krankheitszeiten eine Vertretung sichergestellt werden und Fachkenntnisse sind 
breiter verfügbar.  
 
Die Beistandschaften und Beratungen haben im Berichtsjahr abgenommen. Die Gründe der 
Beendigung waren sehr unterschiedlich, wie Volljährigkeit des Kindes, Umzüge in andere 
Kommunen, Beistandschaft nicht mehr notwendig, SGB II Bezug.  
 
Die Anzahl der Beurkundungen sind leicht gefallen. Allerdings ist der Anteil der Beurkundungen, für 
die Dolmetscherdienste erforderlich sind, gleich hoch geblieben. Das erklärt sich dadurch, dass 
nach deutschem Personenstandsrecht auch nach Heimatrecht nachweislich verheiratete Paare 
Vaterschaftsanerkennungen und Sorgeerklärungen beurkunden lassen müssen, wenn ein oder 
beide Elternteile keinen Nationalpass vorweisen können. 
 
Nachdem in den vergangenen Jahren die Situation im Sachgebiet Vormundschaften durch die hohe 
Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer (umA) geprägt war, ist im 
Berichtsjahr eine weitere Konsolidierung der Lage eingetreten. Die in Betreuung befindlichen 
Mündel werden zusehends volljährig. Die Neuzugänge sind theoretisch auf 10-12 im Jahr 
prognostiziert. Wie tragfähig diese Zahl angesichts der derzeitigen weltpolitischen Lage ist, vermag 
niemand zu sagen.  
 
 
III. Anlage 
 
Anlage 1: Jahresbericht 2019 – Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften 
 
Rüsselsheim am Main, den 21.04.2020 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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1. Aufgabengebiete 
 

Die gesetzlichen Aufgaben Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften sind 

im Jugendamt der Stadt Rüsselsheim am Main im Fachbereich Jugend und Senioren im 

Bereich Rechtliche Jugendhilfe angesiedelt.  

 

 

A. Vormundschaften/Pflegschaften 

 

Eine Vormundschaft wird vom Familiengericht auf Antrag des Jugendamtes angeordnet, 

wenn ein minderjähriges Kind keine Eltern mehr hat oder die Eltern die elterliche Sorge 

für ihr Kind nicht mehr wahrnehmen können oder nicht mehr wahrnehmen dürfen.  

 

Eine gesetzliche Vormundschaft tritt ein, wenn eine Minderjährige Mutter wird. Bis zur Er-

reichung der Volljährigkeit der Mutter, vertritt der Vormund/die Vormundin das Kind.  

 

Die Vormundschaft hat die Personen- und Vermögenssorge für das sogenannte Mündel 

zum Gegenstand.  

 

Eine (Ergänzungs-)Pflegschaft wird vom Familiengericht angeordnet, wenn eine vorhan-

dene gesetzliche Vertretung/Elternteil nicht in der Lage ist einen bestimmten Teil der 

Sorge auszuüben. Nach Einsetzung der Ergänzungspflegschaft vom Jugendamt ist somit 

die vorhandene gesetzliche Vertretung für diese Punkte von der Vertretung des Kindes 

ausgeschlossen. Eine Ergänzungspflegschaft wird meist eingesetzt für das Aufenthaltsbe-

stimmungsrecht, die Sorge für Gesundheit, für Schule, für Vermögen, für die Beantragung 

von Jugendhilfeleistungen oder die Anfechtung der Vaterschaft. 

 

Der Vormund/die Vormundin vertritt das Kind an Eltern statt und ist zuständig für die per-

sönliche und verantwortliche Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung 

des Kindes bzw. des Jugendlichen. Dazu gehört auch die regelmäßige Kontaktpflege 

auch im Rahmen der Garantenstellung des Jugendamtes. Bei unbegleiteten minderjähri-

gen Geflüchteten gehört auch Initiierung und Begleitung im Asylverfahren zu diesen Auf-

gaben. 

 

Eine Ergänzungspflegschaft wird für die förmliche Zustimmung im Adoptionsverfahren 

eingerichtet und in einem Vaterschaftsanfechtungsverfahren.  
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Die Aufsichtsbehörde über die Vormundschaft ist das Vormundschaftsgericht, dem ge-

genüber regelmäßig Bericht zu erstatten ist.  
 

Die Fallzahlen, die im jeweiligen Jahr bearbeitet wurden, lassen sich aus der unten ste-

henden Tabelle ablesen:  
 

 

Vormundschaften/Pflegschaften Weiblich Männlich Gesamt 

Anteil der ausländi-

schen Kinder und 

Jugendliche 

2017 18 77 95  

davon ausländische Kinder und Jugendliche 4 65 69 72,63 % 

2018 28 57 85  

davon ausländische Kinder und Jugendliche 11 43 54 63,53 % 

2019 19 22 41  

davon ausländische Kinder und Jugendliche 10 10 20 48,78 % 

     

 

 

Bewertung 
 

Der hohe Anteil der ausländischen Kinder und Jugendliche erklärt sich durch die unbe-

gleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer (umA). Die Zahl der geführten 

Vormundschaften für umA ist auch in 2019 durch Erreichen der Volljährigkeit stark zu-

rückgegangen. Zum 31.12.2019 standen noch 13 unbegleitete minderjährige Auslän-

der*innen beim Jugendamt der Stadt Rüsselsheim am Main unter Vormundschaft. 

 

Die Stadt Rüsselsheim am Main erhält bisher keine Zuweisungen von umA über den bun-

desweiten „Königsteiner Schlüssel“, die meisten jugendlichen Geflüchteten haben sich 

direkt selbst beim Jugendamt gemeldet. Auch 2019 ging die Anzahl aller in Deutschland 

neu angekommenen Geflüchteten stark zurück, somit kamen auch weniger Minderjährige 

an. Viele derjenigen, die schon unter Vormundschaft standen, sind inzwischen volljährig 

geworden.  

 

 

umA Neu angekommen Volljährig geworden 

2017 2 36 

2018 8 18 

2019 4 14 

 

 

B. Beratung, Unterstützung und Beistandschaften 

 

Die Beratung, die Unterstützung und die Beistandschaft nach §§ 18, 52a und 55 SGB VIII 

sind kostenfreie Dienstleistungen des Jugendamtes und gehören zu den Aufgaben der 

Jugendhilfe gemäß § 2 und 3 SGB VIII. Alle alleinerziehenden Elternteile und junge Voll-

jährige haben auf diese Dienstleistungen einen einklagbaren Rechtsanspruch.  



 

3 
 

 

Dem alleinerziehenden/ Antrag stellenden Elternteil wird eine abgestufte Hilfe angebo-

ten. Die Beratung orientiert sich an der Bedarfslage der Kinder und ihrer Eltern. Hier wird 

zu Fragen zur Erlangung und Ausübung der elterlichen Sorge, zu Umgangsrecht und Um-

gangspflicht und  zu Unterhaltsleistungen informiert. In der Regel ist Kontakt zu beiden 

Elternteilen erforderlich. Auch Fragen zur Vaterschaftsfeststellung und Vaterschafts-

anfechtung werden in der Beratung beantwortet.  

 

Benötigen die alleinerziehenden Elternteile darüber hinaus aktive Unterstützung, bedeu-

tet dies zum Beispiel Kontakt mit dem anderen Elternteil aufnehmen und auf einver-

nehmliche Lösungen hinarbeiten, zur Anerkennung der Vaterschaft auffordern, den Un-

terhaltsanspruch berechnen, Unterhaltsvereinbarung oder Titulierung vorbereiten und mit 

Anwälten kommunizieren. Die Unterstützung hat das Ziel, dauerhafte und tragfähige ein-

vernehmliche Vereinbarungen zu treffen.  

 

Wenn Beratung und Unterstützung nicht ausreichen, bietet das Jugendamt mit der Bei-

standschaft eine weitere kostenfreie Hilfe an, die in ihrer Wirkung einer anwaltlichen Ver-

tretung gleichkommt.  

 

Wenn die Vaterschaftsfeststellung und/oder die Durchsetzung des Unterhaltsanspruches 

des minderjährigen Kindes im gerichtlichen Verfahren notwendig sind oder Zwangsvoll-

streckung angezeigt ist, kann eine Beistandschaft eingerichtet werden. Der allein sorge-

berechtigte Elternteil ist antragsberechtigt und das Jugendamt kann eine Beistandschaft 

nicht ablehnen.  

 

Die Verwaltung der Mündelkonten und die Erstattung von Strafanzeigen gem. § 170 StGB 

gehören auch in diese Zuständigkeit.  

 

Die Anzahl der Beratungen und Beistandschaften können aus nachfolgender Tabelle ab-

gelesen werden.  
 

 

Beistandschaften/Beratungen Weiblich Männlich Gesamt 

2017 115 108 223 

2018 147 120 267 

2019 122 91 213 

 

 

Bewertung 
 

Die Beistandschaften und Beratungen haben im Berichtsjahr abgenommen. Die Gründe 

der Beendigung waren sehr unterschiedlich, wie Volljährigkeit des Kindes, Umzüge in an-

dere Kommunen, Beistandschaft nicht mehr notwendig, SGB II Bezug.  
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C. Beurkundungstätigkeit nach § 59 SGB VIII 

 

Der Bereich Rechtliche Jugendhilfe ist die richtige Ansprechstelle wenn Väter, die nicht 

mit der Mutter ihres Kindes verheiratet sind, die Vaterschaft anerkennen wollen. Diese 

Anerkennung kann auch schon vor der Geburt des Kindes beurkundet werden.  

 

Wenn nicht miteinander verheiratete Elternpaare die elterliche Sorge gemeinsam ausü-

ben möchten, ist dies ebenfalls beim Jugendamt zu beurkunden.  

 

Eine Mutterschaftsanerkennung ist eine Besonderheit des italienischen Rechts. Wenn 

bei nicht miteinander verheirateten Elternteilen ein Elternteil die italienische Staatsange-

hörigkeit besitzt, ist auch die Mutterschaftsanerkennung zu beurkunden. 

 

Im Bereich Rechtliche Jugendhilfe wird auch die Urkundsrolle und das Sorgeregister für 

die Stadt Rüsselsheim am Main geführt und anderen Jugendämtern Auskunft daraus er-

teilt. Das Jugendamt am Geburtsort eines Kindes hat die Urkundsrolle und das Sorgere-

gister zu führen und entsprechende Auskunft zu erteilen. Beispielsweise wird das notwen-

dig wenn eine Mutter, die alleine das Sorgerecht besitzt, dies bei Unterzeichnung des 

Ausbildungsvertrages für ihr Kind nachweisen muss oder ein Passdokument für ihr Kind 

beantragen möchte.  

 

Aus der folgenden Übersicht lassen sich die Beurkundungen der letzten Jahre ablesen:  

 

 

Urkunden  Gesamt Davon mit Dolmetschenden Anteil 

2015 313 37 12% 

2016 251 63 25% 

2017 326 81 25% 

2018 333 115 35% 

2019 313 110 35% 

 

 

Bewertung 
 

Im Jahr 2019 ist die Anzahl der Beurkundungen geringfügig zurückgegangen, der Anteil 

mit Beteiligung von Dolmetschenden ist gleichgeblieben. Dies begründet sich in erhöhten 

Geburtenzahlen und dem Zuzug von ausländischen Personen. Nach deutschem Perso-

nenstandsrecht müssen auch nach Heimatrecht nachweislich verheiratete Paare Vater-

schaftsanerkennungen und Sorgeerklärungen beurkunden lassen, wenn ein oder beide 

Elternteile keinen Nationalpass vorweisen können. 

 

Diese Beurkundungen sind wesentlich zeitintensiver als Beurkundungen in deutscher 

Sprache. Die gesamte Belehrung auf Basis des deutschen Rechts, der Text der Urkunde 

und Rückfragen und Antworten sind zu übersetzen. In den Herkunftsländern gibt es häu-

fig andere Regelungen oder überhaupt keine Entsprechung.  
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2. Personelle Besetzung 
 

 

Im Berichtsjahr 2019 standen im Sachgebiet BPV insgesamt 3,58 Vollzeitäquivalente  - 

mittlerweile alle als Stellen - zur Verfügung, die mit fünf Beschäftigten besetzt waren.  

 

Zwei dieser Beschäftigten stehen aufgrund der Eingruppierung nur für Beistandschaften, 

Urkundstätigkeiten und entsprechende Beratung zur Verfügung. Die drei weiteren Be-

schäftigten sind zusätzlich auch mit Amtsvormundschaften und Pflegschaften betraut.  

3. Ausblick auf 2020 
 

 

Nachdem die vergangenen Jahre geprägt waren durch steigende Zahlen bei den Vor-

mundschaften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete, ist hier derzeit eine Konsolidie-

rung der Situation zu verzeichnen. Die in Betreuung befindlichen Mündel werden zuse-

hends volljährig. Die Neuzugänge sind theoretisch auf 10-12 im Jahr prognostiziert. Wie 

tragfähig diese Zahl angesichts der derzeitigen weltpolitischen Lage ist, vermag hier nie-

mand zu sagen.  
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         Anlage zum Jahresbericht 

Gesetzliche Grundlagen  
 

Die Aufgaben des Sachgebietes Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften 

begründen sich in folgenden Gesetzen:  

 

§ 18 SGB VIII Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des 

Umgangsrechts 
 

(1) Mütter und Väter, die allein für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben o-

der tatsächlich sorgen, haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung  

1.  bei der Ausübung der Personensorge einschließlich der Geltendmachung von Un-

terhalts- oder Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen, 

2.  bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615l des Bürgerli-

chen Gesetzbuchs.  

(2) Mütter und Väter, die mit dem anderen Elternteil nicht verheiratet sind, haben An-

spruch auf Beratung über die Abgabe einer Sorgeerklärung und die Möglichkeit der ge-

richtlichen Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge. 

(3)…  

(4) Ein junger Volljähriger hat bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres Anspruch auf Be-

ratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhalts- oder Unterhaltsersatz-

ansprüchen. 

 

§ 52a SGB VIII Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendma-

chung von Unterhaltsansprüchen 
 

(1) Das Jugendamt hat unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht 

miteinander verheiratet sind, der Mutter Beratung und Unterstützung insbesondere bei 

der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des 

Kindes anzubieten. Hierbei hat es hinzuweisen auf  
 

1.  die Bedeutung der Vaterschaftsfeststellung, 

2.  die Möglichkeiten, wie die Vaterschaft festgestellt werden kann, insbesondere bei 

welchen Stellen die Vaterschaft anerkannt werden kann, 

3.  die Möglichkeit, die Verpflichtung zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen nach § 

59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 beurkunden zu lassen, 

4.  die Möglichkeit, eine Beistandschaft zu beantragen, sowie auf die Rechtsfolgen 

einer solchen Beistandschaft, 

5.  die Möglichkeit der gemeinsamen elterlichen Sorge. 

Das Jugendamt hat der Mutter ein persönliches Gespräch anzubieten. Das Ge-

spräch soll in der Regel in der persönlichen Umgebung der Mutter stattfinden, 

wenn diese es wünscht. 

 

(2) Das Angebot nach Absatz 1 kann vor der Geburt des Kindes erfolgen, wenn anzuneh-

men ist, dass seine Eltern bei der Geburt nicht miteinander verheiratet sein werden. 

(3) Wurde eine nach § 1592 Nummer 1 oder 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs beste-

hende Vaterschaft zu einem Kind oder Jugendlichen durch eine gerichtliche Entscheidung 

beseitigt, so hat das Gericht dem Jugendamt Mitteilung zu machen. Absatz 1 gilt entspre-

chend. 

(4) Das Standesamt hat die Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verhei-

ratet sind, unverzüglich dem Jugendamt anzuzeigen. 
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§ 55 SGB VIII Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft 
 

(1) Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Ge-

setzbuch vorgesehenen Fällen (Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft). 
 

(2) Das Jugendamt überträgt die Ausübung der Aufgaben des Beistands, des Amtspfle-

gers oder des Amtsvormunds einzelnen seiner Beamten oder Angestellten. Vor der Über-

tragung der Aufgaben des Amtspflegers oder des Amtsvormunds soll das Jugendamt das 

Kind oder den Jugendlichen zur Auswahl des Beamten oder Angestellten mündlich anhö-

ren, soweit dies nach Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen möglich 

ist. Eine ausnahmsweise vor der Übertragung unterbliebene Anhörung ist unverzüglich 

nachzuholen. Ein vollzeitbeschäftigter Beamter oder Angestellter, der nur mit der Führung 

von Vormundschaften oder Pflegschaften betraut ist, soll höchstens 50 und bei gleichzei-

tiger Wahrnehmung anderer Aufgaben entsprechend weniger Vormundschaften oder 

Pflegschaften führen. 
 

(3) Die Übertragung gehört zu den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung. In dem 

durch die Übertragung umschriebenen Rahmen ist der Beamte oder Angestellte gesetzli-

cher Vertreter des Kindes oder Jugendlichen. Amtspfleger und Amtsvormund haben den 

persönlichen Kontakt zu diesem zu halten sowie dessen Pflege und Erziehung nach Maß-

gabe des § 1793 Absatz 1a und § 1800 des Bürgerlichen Gesetzbuchs persönlich zu för-

dern und zu gewährleisten. 

 

§ 1712 BGB Beistandschaft des Jugendamts; Aufgaben 
 

(1) Auf schriftlichen Antrag eines Elternteils wird das Jugendamt Beistand des Kindes für 

folgende Aufgaben:  

1.  die Feststellung der Vaterschaft, 

2.  die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie die Verfügung über diese 

Ansprüche; ist das Kind bei einem Dritten entgeltlich in Pflege, so ist der Beistand 

berechtigt, aus dem vom Unterhaltspflichtigen Geleisteten den Dritten zu befriedi-

gen. 

(2) Der Antrag kann auf einzelne der in Absatz 1 bezeichneten Aufgaben beschränkt wer-

den. 

 

 

 

(Die Vorschriften der §§ 1713 bis 1717 BGB, §§ 55, 56, 59 Abs. 2 und 3 SGB VIII sind zu 

beachten) 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: 
 

Prüfauftrag Einrichtung eines Frauenhauses in Rüsselsheim 
Bezug: Antrag Nr. 28 der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die 
Linke/Liste Solidarität, FWR/FNR vom 04.02.2019 
 

 
M-Nr.: 152/20 
 
Der Magistrat leitet nachstehende Vorlage der Stadtverordnetenversammlung zur 
Beschlussfassung zu: 
 
I. Beschlussvorschlag: 
 
A. Kenntnisnahme 

 
    Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zum Antrag Nr. 28  
    der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke/Liste Solidarität und  
    FWR/FNR vom 04.02.2019 zur Kenntnis.    
 

B. Beschluss 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, Verhandlungen mit  
    dem Kreis Groß-Gerau aufzunehmen mit dem Ziel, an einem sicheren Standort ein  
    Frauenhaus mit 6 – 8 Familienzimmern in Rüsselsheim am Main einzurichten. Ein  
    barrierefreier Zugang und die Aufnahme von Jungen über 14 Jahre werden ermöglicht.  
 
2. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat mit dem Kreis Groß-Gerau  
    zu prüfen, ob es einen Bedarf an Beratungsstellen und Schutzeinrichtungen von    
    Männern und Diversen gibt und falls ja, wie dem Rechnung getragen werden kann.      
 
3. Der HH-Begleitantrag Nr. 28 der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die   
    Linke/Liste Solidarität und FWR/FNR vom 04.02.2019 gilt als erledigt. 

 

 
 
II. Begründung:  
 
A. Ziel 

Eingang 
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AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



 
Ziel ist es, ein bedarfsdeckendes Angebot an Frauenschutzhäusern und spezialisierten 
Fachberatungsstellen gegen Gewalt an Frauen durch Einrichtung eines Frauenhauses in 
Rüsselsheim am Main oder im Nordkreis Groß-Gerau sicherzustellen und damit dem derzeit 
vorhandenen bundesweiten Mangel an Schutzeinrichtungen für von Gewalt betroffenen Frauen 
entgegenzuwirken. 
 
 
B. Ausgangslage 
 
Die Bundesrepublik Deutschland hat 2017 das Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt („Istanbul Konvention“) ratifiziert. Das 
Übereinkommen trat daraufhin am 01.02.2018 in Kraft. Nach der Istanbul Konvention ist eine 
ausreichende Anzahl von Frauenberatungsstellen und Schutzein-richtungen für Frauen, die 
angemessen geographisch verteilt sind (nach Landkreisen) und sich aus der Anzahl der 
Einwohner*innen einer Region / eines Landkreises berechnen, vorzuhalten. 
 
Die Istanbul Konvention betrachtet die Einrichtung von Frauenberatungsstellen und 
Frauenschutzhäusern als eine Maßnahme zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Gewalt 
gegen Frauen hat als geschlechtsspezifische Gewalt strukturellen Charakter und ist einer der 
entscheidenden sozialen Mechanismen, durch den Frauen in eine untergeordnete Position 
gegenüber Männern gezwungen werden. In der Istanbul Konvention wird auf häusliche Gewalt 
gegen Männer kein Bezug genommen.  
 
Es gibt kein Frauenhaus in Rüsselsheim am Main. Für Rüsselsheimerinnen dient als erste 
Anlaufstelle das Frauenhaus in Groß-Gerau. Die Plätze im Frauenhaus Groß-Gerau sind bei 
weitem nicht ausreichend. Aufgrund der Fallzahlen Häusliche Gewalt wird besonders im Nordkreis 
Groß-Gerau eine Schutzeinrichtung benötigt. Ein Drittel der registrierten Fälle häuslicher Gewalt im 
Kreis Groß-Gerau entstehen in Rüsselsheim. Die Anzahl der männlichen Opfer im Kreis Groß-
Gerau liegt bei 12% der Fälle. 
 
 
C. Beschlusshistorie 
 
Die Frauenkammer der Stadt Rüsselsheim am Main bereitete in ihrer öffentlichen Sitzung vom 
25.11.2019 eine Stellungnahme zum Thema Häusliche Gewalt vor, die in der folgenden Sitzung 
vom 03.02.2020 einstimmig beschlossen wurde.  
 
„Die Frauenkammer der Stadt Rüsselsheim am Main fordert den Magistrat auf, sich sowohl in der 
Umsetzung der Istanbul-Konvention nachhaltig zu engagieren, als auch die unten benannten 
Vorschläge zur Verbesserung der Situation von Gewalt betroffener Frauen und deren Kinder 
umzusetzen.“  
 
„Im Kreis Groß-Gerau muss ein zweites Frauenhaus gebaut werden, um die Versorgungslage für 
betroffene Frauen und deren Kinder zu entspannen und zu verbessern. (Umsetzung der Istanbul-
Konvention)“ 
 
 
  



D. Bedarfsermittlung 
 
Derzeit bietet das Frauenhaus Groß-Gerau mit elf Familienzimmern Platz für elf Frauen mit ihren 
Kindern. Dabei steht ein Zimmer davon als Notaufnahmeplatz zur Verfügung und kann nicht 
dauerhaft genutzt werden. 1 Zimmer steht für Frauen mit älteren Söhnen über 14 Jahren zur 
Verfügung. 
Der Verein Frauen helfen Frauen bietet in den Frauenberatungsstellen in Groß-Gerau sowie in 
Rüsselsheim ambulante Beratung für gewaltbetroffene Frauen an. 
Nach der Umrechnung der Empfehlungen der Istanbul Konvention auf die Anzahl der 
Einwohner*innen des Kreises Groß-Gerau (Stand 31.03.2019: 274.7351 EW, vgl. Hessisches 
Statistisches Landesamt 2019) werden im Kreis Groß-Gerau 27 Familienzimmer (27 Plätze für 
Frauen und 41 Plätze für ihre Kinder) benötigt. 
 
Eine Erweiterung des Platzangebots kann in zwei Schritten erfolgen. Als mittelfristige Lösung wird 
ein Frauenhaus mit weiteren sechs bis acht Familienzimmern, ausgestattet mit den Standards der 
Istanbul Konvention, empfohlen. Langfristig sollte ein Platzangebot von 27 Familienzimmern für 
Frauen und ihre Kinder im Kreis Groß-Gerau mit den gleichen Standards angestrebt werden. 
 
 
E. Finanzierung 
 
Bislang gibt es keinen bundesweit einheitlichen, verbindlichen Rechtsrahmen für die 
Frauenhausfinanzierung. Rechtsvorschriften und Finanzierungsbeiträge unterscheiden sich von 
Bundesland zu Bundesland und von Kommune zu Kommune. Ein Bundesförderprogramm hat für 
2019 zur Unterstützung des Ausbaus der Hilfeeinrichtungen 5,1 Millionen Euro vorgesehen. Das 
Bundesfrauenministerium stellt von 2020 bis 2023 120 Millionen Euro für den Ausbau von 
Beratungsstellen und Frauenhäusern bereit. Ein Verteilungsschlüssel ist noch nicht definiert, wird 
aber in den nächsten Monaten bekannt gegeben. 
Die Finanzierung der Arbeit von Frauenhäusern erfolgt zur Zeit zum einen über Mittel der Länder 
und Kommunen; dann über Eigenanteile, die die betroffenen Frauen zu tragen haben 
(Mieteinnahmen) sowie über Eigenmittel der Träger, etwa in Form von Mitgliedsbeiträgen, Spenden, 
Bußgelder etc. (vgl. Deutscher Bundestag, Sachstand Frauenhäuser in Deutschland) 
 
F. Ergänzende Maßnahmen 
 
Es wird bezahlbarer Wohnraum für von Gewalt betroffenen Frauen und deren Kinder zur Verfügung 
gestellt, um deren Verweildauer im Frauenhaus zu verkürzen und damit wieder belegbare Plätze für 
Frauen zu haben, die akut von Gewalt betroffen sind. 
 
Um den von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern adäquat helfen zu können, wird ausreichendes 
Personal benötigt, sowohl im Frauenhaus selbst als auch in den externen Beratungsstellen. Dies ist 
zu unterstützen. 
 
Die gesellschaftliche Ächtung von Gewalt wird durch Informationen, Bildung, kulturelle Angebote 
etc. gestärkt. Die gesetzlichen Vorgaben (Strafbarkeit, Gewaltschutzgesetz…) werden stärker 
bekannt gemacht (Info-Veranstaltungen in Stadtteilprojekten, Integrationskurse, …). 
 
 
Die Einrichtung einer Koordinationsstelle für Prävention wird empfohlen, um alle vorhandenen 
Präventionsangebote zu erfassen, zu vernetzen und ggf. neue Präventionskonzepte zu entwickeln. 
 
 
 
  



G. Weiteres Vorgehen 
 
Im Kreis Groß-Gerau werden sukzessive die Anzahl der Frauenhausplätze entsprechend dem 
Schlüssel der Istanbul Konvention erhöht. Die Anzahl von insgesamt 27 Familienplätzen für Frauen 
und ihre Kinder im Kreis Groß-Gerau ist langfristig anzustreben. Mittelfristig würde die Einrichtung 
eines zweiten Frauenhauses mit 6 – 8 Familienzimmern in Rüsselsheim am Main den Bedarf im 
Nordkreis abbilden und zugleich eine räumliche Alternative zum Frauenhaus in Groß-Gerau bieten.  
 
Die vorhandene Sachkompetenz des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. und die Strukturen des 
Netzwerks gegen Gewalt im Kreis Groß-Gerau bieten die Chance für eine professionelle 
Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau. Eine Kooperation mit dem Kreis Groß-Gerau bezüglich des 
Frauenhauses ist anzustreben.  
 
Der Kreistag des Kreises Groß-Gerau beschloss in seiner 23. Sitzung am Montag, den 09.12.2019 
die Errichtung eines weiteren Frauenhauses im Nordkreis des Kreises Groß-Gerau. Dafür sind 2 
Millionen Euro im Investitionshaushalt des Kreises eingestellt worden. Der Kreisausschuss prüft 
derzeit, welche Zuschüsse aus Landes- und Bundesmitteln möglich sind. 
Verhandlungen mit dem Kreis Groß-Gerau sind aufzunehmen mit dem Ziel, an einem sicheren 
Standort ein Frauenhaus mit 6 – 8 Familienzimmern in Rüsselsheim am Main einzurichten. Ein 
barrierefreier Zugang für die Bewohner*innen und die Aufnahme von Müttern mit Jungen über 14 
Jahre werden – über das derzeitige Angebot in Groß-Gerau hinaus - mit der Einrichtung des 
zweiten Frauenhauses im Kreis Groß-Gerau ermöglicht.  
 
Derzeit wird im Kreis Groß-Gerau ein beschlossener Prüfauftrag zu den Fallzahlen der Gewalt 
gegen Männer und Diversen bearbeitet. Es wird in Kooperation mit dem Kreis Groß-Gerau geprüft, 
ob es einen Bedarf an Beratungsstellen und Schutzeinrichtungen von Männern gibt und falls ja, wie 
dem Rechnung getragen werden kann. 
 
Rüsselsheim am Main, den 19.05.2020 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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Betreff: Grundsatzbeschluss über die Weiteranmietung von Unterbringungskapazitäten 
für von Wohnungslosigkeit gefährdete und wohnungslose Menschen 
 

 
M-Nr.: 161/20 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

A. Kenntnisnahme 
 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass 
1. im ersten Halbjahr 2021 Mietverträge von insgesamt 11 Objekten für die Unterbringung von 

Asylbewerber*innen auslaufen, deren Refinanzierung durch den Kreis bis zum Ende der 
Mietlaufzeiten gesichert ist.  

2. der Kreis einer Refinanzierung der Miet- und Betriebskosten im Falle einer neuerlichen 
Anmietung der Objekte durch die Stadt nicht zustimmt.  

3. im Falle eines ersatzlosen Wegfalls der Unterbringungskapazitäten nicht genügend Plätze 
zur Verfügung stünden, um anerkannte Asylbewerber*innen unterzubringen, 

4. und dadurch Obdachlosigkeit der anerkannten Geflüchteten entstünde, für deren Beseitigung 
auf Seiten der Obdachlosenbehörde nicht genügend Kapazitäten bereitstünden. 

5. im Falle einer neuerlichen Anmietung eines Teils der Objekte die vollständige Refinanzierung 
der Miet- und Betriebskosten durch die Erhebung von Unterbringungsgebühren gesichert 
wird.  

 
B. Beschlussvorschlag 

 
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt  

 
1. den Magistrat mit der Aufnahme von Verhandlungen über die neuerliche Anmietung von 6 

der 11 Objekte mit einer Kapazität von 161 Plätzen zwecks Sicherung ausreichender 
Unterbringungskapazitäten. 

2. den Magistrat mit der Entwicklung einer Gebührensatzung zwecks Erhebung von 
Unterbringungsgebühren für dort untergebrachte, von Wohnungslosigkeit bedrohte, 
anerkannte Asylbewerber*innen, welche die vollumfängliche Refinanzierung der Miet- und 
Betriebskosten sicherstellt.  

 

Eingang 
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II. Begründung 
 

A. Ziel 
 

Ziel ist die nachhaltige Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit.  
 

B. Beschlusshistorie 
 

- DS 386/16-21 Änderung des Stellenplans 2019 für den Fachbereich Soziales und 
Gesundheit (Teilhaushalt 050543500 – Obdachlosenbehörde; Bericht des Magistrats zur 
Kenntnisnahme 

- DS 624/16-21 Wohnungslosenhilfekonzept 2019 der Stadt Rüsselsheim am Main 
 

C. Ausgangslage 
 

Im Zuge des Geflüchtetenzustoms in den Jahren 2015 und 2016 wurden im Auftrag der Stadt 
insgesamt 9 Asylbewerberunterkünfte von der gewobau neu errichtet. In diesen Unterkünften sind 
mit Stand 22.04.2020 von 710 vorhandenen Plätzen 495 Plätze belegt. Von den 215 freien Plätzen 
stehen 135 Plätze für eine Belegung zur Verfügung. Nicht belegbare Plätze entstehen 
beispielsweise in Folge der Belegung von Wohnungen mit Familien oder aus der Notwendigkeit der 
Belegung von Zimmern mit Einzelpersonen aufgrund psychologischer Probleme.  
 
52% der in diesen Unterkünften untergebrachten Personen sind anerkannt nach §25 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG). 
 
Bis Ende 2015 mietete der Kreis Groß-Gerau darüber hinaus kleinere Wohnungen und Unterkünfte 
von privaten Vermieter*innen in Rüsselsheim an. Mit Beginn des Jahres 2016 übernahm dies die 
Stadt in enger Abstimmung mit dem Kreis, welcher im Vorfeld der Anmietungen die Refinanzierung 
aller Miet- und Instandhaltungskosten objektbezogen zusicherte. Aktuell befinden sich noch 11 
Unterkünfte in der Anmietung durch die Stadt. Die Gesamtkapazität dieser Unterkünfte beträgt 227 
Plätze (Anlage I). Von diesen sind mit Stand 20. April 2020 183 Plätze belegt. Von den 44 freien 
Plätzen stehen 25 Plätze für eine Belegung zur Verfügung.   
 
54 % der in diesen Unterkünften untergebrachten Personen sind anerkannt nach §25 AufenthG 
(=98 Personen). 
  



Die Mietlaufzeit je Objekt beträgt 5 Jahre, alle Mietverträge beinhalten eine Option zur Verlängerung 
des Mietverhältnisses. Die entsprechenden Gespräche sind ein halbes Jahr vor Ende der 
Mietlaufzeit zu führen.  
Insgesamt sind die Platzkapazitäten sowohl für anerkannte als auch für im Asylverfahren 
befindliche Asylbewerber*innen als ausreichend zu bezeichnen.  
 
 

D. Problem 
 

Die Mietverträge der 11 von Seiten der Stadt angemieteten Unterkünfte laufen entsprechend der 
Mietlaufzeit von 5 Jahren im ersten Halbjahr 2021 aus (Anlage I).  
 
Der Kreis lehnt die Refinanzierung der Mietkosten im Falle einer neuerlichen Anmietung der 
Objekte durch die Stadt ab.  
 
Der Kreis argumentiert entlang seiner rechtlichen Zuständigkeit, welche auf die Finanzierung der 
Unterbringung von Personen gemäß § 1 des Landesaufnahmegesetzes beschränkt ist (siehe Punkt 
E – Rechtliche Grundlagen), in der Hauptsache im Asylverfahren befindliche Asylbewerber mit einer 
Aufenthaltsgestattung. Für diese wären die Kapazitäten in den von der gewobau errichteten 
Unterkünften ausreichend (123 belegbare Plätze zu 85 nicht anerkannte Personen in den 11 
angemieteten Unterkünften), eine neuerliche Anmietung der genannten Unterkünfte ist daher aus 
Sicht des Kreises nicht notwendig und die Refinanzierung der Mietkosten liegt nicht in dessen 
Zuständigkeit.  
 
Die Platzkapazitäten in den gewobau Unterkünften reichen indes nicht aus, um zusätzlich die 
bereits anerkannten Asylbewerber aus den 11 angemieteten Unterkünften unterzubringen (98 
Personen). Im Falle des ersatzlosen Wegfalls genannter Kapazitäten wären diese demnach von 
Obdachlosigkeit bedroht, deren Beseitigung in die Zuständigkeit der Obdachlosenbehörde fiele. 
Diese verfügt jedoch nicht über genügend Unterbringungskapazitäten. 
 

E. Rechtliche Grundlagen 
 

Landkreise, kreisfreie Städte und Gemeinden sind gemäß § 1 des Gesetzes über die Aufnahme 
und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz 
– LAG) verpflichtet, den im Paragraphen genannten Personenkreis aufzunehmen und 
unterzubringen, darunter Personen im Asylverfahren mit einer Aufenthaltsgestattung (§ 1 Abs. 1 
Ziff. 1).  
 
Anerkannte Geflüchtete mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 AufenthG gehören nicht zu den in 
§ 1 LAG genannten Personen, sofern die Anerkennung nach der Zuweisung erfolgte. Somit sind die 
Landkreise für die Unterbringung und Finanzierung der Unterbringung dieses Personenkreises ab 
der Anerkennung nicht (mehr) zuständig. Entsprechend erhält der Kreis vom Land für anerkannte 
Asylbewerber gemäß §7 LAG nur noch die sogenannte kleine Pauschale i.H.v. 120 € je Person und 
Monat, welche die Unterbringungskosten nicht abdeckt.  
 
Anerkannte Geflüchtete sind somit verpflichtet, aus den Asylunterkünften in eigenständig 
angemieteten oder sonstig geeigneten Wohnraum auszuziehen. 
 
Steht nach Erhalt der Aufenthaltserlaubnis kein eigenständig angemieteter Wohnraum zur 
Verfügung, wechselt die Zuständigkeit zur städtischen Obdachlosenbehörde, welche entsprechend 
des §11 Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung (HSOG) erforderliche Maßnahmen zu 
treffen hat, um eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, in diesem Fall drohende 
Obdachlosigkeit, abzuwehren. Die Obdachlosenbehörde ist demnach verpflichtet, anerkannte 
Geflüchtete bei drohender Obdachlosigkeit in eigene Kapazitäten einzuweisen.  



Das Land Hessen toleriert den Verbleib anerkannter Asylbewerber*innen in 
Asylbewerberunterkünften für die Dauer der Wohnungssuche, da in allen hessischen Kommunen 
mit angespannten Wohnungsmarkt die geregelte Fluktuation aus den Asylbewerberunterkünften in 
geeigneten Wohnraum scheitert und die Obdachlosenbehörden über unzureichende Kapazitäten 
verfügen. Das Land hat die kreisfreien Städte und Kreise im Gegenzug per Satzungsermächtigung 
ermächtigt, Unterbringungsgebühren von anerkannten Geflüchteten für die Deckung der 
Unterbringungsaufwendungen zu erheben. Eine Pflicht zur Finanzierung ausreichender 
Unterbringungskapazitäten für anerkannte Asylbewerber*innen ergibt sich daraus für den Kreis 
jedoch nicht.  
 

F. Lösung 
 
Die Stadt führt Verhandlungen mit den Vermieter*innen über die Weiteranmietung eines Teils der 
Objekte zum Zweck der Unterbringung von anerkannten Geflüchteten zwecks Vermeidung von 
Obdachlosigkeit.  
Die Auswahl der weiter anzumietenden Objekte erfolgt unter den Gesichtspunkten der 
Sicherstellung ausreichender Unterbringungskapazitäten, des Zustandes der Objekte sowie der 
Erfahrungswerte in der Zusammenarbeit mit den Vermieter*innen in den vergangenen 
Mietzeiträumen.  
 

Übersicht der von städtischer Seite angemieteten Asylbewerberunterkünfte  

     Von Seiten der Stadt angemietete Asylbewerberunterkünfte  

  Mietende Kapazität 

Belegung  
(Stand 

20.04.2020) Hinweise 

Für die Weiteranmietung 
Geeignete Objekte   

   Objekt A 19.01.2021 64 64 
 Objekt B 28.02.2021 16 10 
 Objekt C 14.03.2021 10 5 
 Objekt D 31.05.2021 20 12 
 Objekt E 31.03.2021 26 21 
 

Objekt F 31.05.2020 25 20 
als 

Obdachlosenunterkunft 

Für die Weiteranmietung  
ungeeignete Objekte      

Objekt G 31.01.2021 24 18 Grundriss ungeeignet 

Objekt H 28.02.2021 5 4 geringe Kapazität 

Objekt I 28.02.2021 5 4 geringe Kapazität 

Objekt J 31.03.2021 14 11 

Grundriss nicht 
geeignet,  

Vermieterverhältnis 
schwierig 

Objekt K 31.07.2021 18 14 
Grundriss nicht 

geeignet 

Gesamt   227 183 
  

Von den 11 Objekten eignen sich 6 für eine weitere Anmietung.  
 
Objekt F soll als Obdachlosenunterkunft in Zuständigkeit der Obdachlosenbehörde angemietet 
werden. Aktuell sind dort 20 anerkannte Geflüchteten untergebracht, welche ebenfalls in die 
Zuständigkeit der Obdachlosenbehörde wechseln würden. Mittelfristig stünden nach Fluktuation der 
20 Personen aus der Unterkunft rund 25 Plätze für die Einweisung von wohnungslosen Menschen 



zur Verfügung, welche sich aufgrund der Aufteilung auf autarke Wohnungen für die Unterbringung 
von wohnungslosen Familien eignen. Auf diese Weise kann mittelfristig, abhängig von der Anzahl 
einzuweisender Familien, auf die teure Einweisung in Pensionen verzichtet werden.  
Die weiteren Objekte sollen weiterhin als Asylbewerberunterkünfte angemietet werden. Die 
Belegung erfolgt auch hier möglichst vollumfänglich mit anerkannten Geflüchteten, so kann die 
Deckung der Unterbringungskosten mittels Unterbringungsgebühren (siehe Punkt G – 
Finanzierung) gesichert werden. Die Unterbringungskapazitäten (136 Plätze) verbleiben jedoch im 
Bereich Asyl, um langfristig auf steigende Zuweisungen Geflüchteter in Folge politischer 
Entwicklungen reagieren zu können. 
 
Die Mietverträge von fünf Objekten sollen aufgrund eines ungeeigneten Grundrisses, geringer 
Kapazität oder Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit dem/der Vermieter*in nicht verlängert 
werden. Die Objekte sind mit 51 Personen belegt, welche in die von der gewobau errichteten 
Unterkünfte oder in die weiter angemieteten Unterkünfte umziehen müssten.  
 

G. Finanzierung 
 

Für die hier vorgeschlagenen Mietobjekte wurden zwecks Ermittlung der ortsüblichen Marktmieten 
die durchschnittlichen Nettokaltmieten in Rüsselsheim gemäß Immobilienmarktbericht der 
städtischen Wirtschaftsförderung herangezogen1.  
 
Dieser nennt für Wohnungen mit einer Größe bis 40 m² einen Quadratmeterpreis von 10,10 €/m², 
bei einer Größe bis 80 m² werden 8,20 €/m² genannt, bei Wohnungen bis 120 m² sind es 9,90 €/m². 
Als durchschnittliche Betriebskosten werden gemäß Betriebskostenspiegel des Deutschen 
Mieterbundes für Hessen 3,37 € je m² angesetzt.  
 
Aufgrund der Besonderheit der Wohnraumnutzung als Geflüchtetenunterbringung wird für die 
ermittelten Mieten ein Aufschlag von 20% einkalkuliert. Hinzu kommt eine jährliche Wachstumsrate 
der Mietzinsen i.H.v. 2%. 
 
Insgesamt entstehen durch die Anmietung der unter Punkt F genannten Objekte schätzungsweise 
Mietkosten in Höhe von 346.114 € p.a. zzgl. der jährlichen Wachstumsrate i.H.v. 2% (Anlage II). Es 
wird eine Laufzeit der Mietverträge von 3 Jahren angestrebt. 
 
Eine möglichst vollumfängliche Gegenfinanzierung soll über die Erhebung von 
Unterbringungsgebühren für Geflüchtete mit einer Aufenthaltserlaubnis bzw. einer 
Nutzungsentschädigung  für Einweisungen in das als Obdachlosenunterkunft angemietete Objekt 
erreicht werden.  
 
Auf Grundlage der hier kalkulierten Mietzinsen zzgl. Strom und Aufwände für Instandhaltung, 
Mieterbauunterhaltung und Abschreibung der Ausstattung über 5 Jahre wurde eine 
durchschnittliche Unterbringungsgebühr in Höhe von 248,42 € pro Person und Monat vorläufig 
errechnet (Anlage III). Abschließend kann die Ermittlung der Unterbringungsgebühr erst nach 
Abschluss der Verhandlungen mit den Vermieter*innen über die weitere Anmietung der hier 
vorgeschlagenen Objekte auf Grundlage einer abschließenden Kostenermittlung erfolgen. 
 
Die Höhe der Unterbringungs- bzw. Nutzungsgebühr ist so kalkuliert, dass eine vollständige 
Refinanzierung der Mietaufwendungen bei einer Belegung zu 80% mit anerkannten Geflüchteten 
erreicht wird. Der Gebührensatz bleibt bei Familienkonstellationen bis 6 Personen innerhalb der von 
Seiten des Jobcenters erstattungsfähigen Kosten der Unterkunft (KDU), da im Gebührensatz die 

                                            
1 
https://www.ruesselsheim.de/fileadmin/user_upload/Ruesselsheim/Presseinfo_Daten/02_pdf/19_04_16_Immobilienmarktberich
t_der_Stadt_Ruesselsheim_am_Main.pdf, Seite 14. 

https://www.ruesselsheim.de/fileadmin/user_upload/Ruesselsheim/Presseinfo_Daten/02_pdf/19_04_16_Immobilienmarktbericht_der_Stadt_Ruesselsheim_am_Main.pdf
https://www.ruesselsheim.de/fileadmin/user_upload/Ruesselsheim/Presseinfo_Daten/02_pdf/19_04_16_Immobilienmarktbericht_der_Stadt_Ruesselsheim_am_Main.pdf


Kosten für Heizung und Strom bereits einkalkuliert sind, wohingegen es sich bei der KDU um eine 
Bruttokaltmiete handelt.  
 
Die vorkalkulierten Mittel für die Anmietung der Objekte in Höhe von rund 346.114 € sowie die 
Einnahmen als vollständige Gegenfinanzierung werden vorsorglich in den Produkten 050142000 – 
Hilfen für Asylbewerber beziehungsweise 050543500 – Obdachlosenhilfe zum Haushaltsjahr 2021 
angemeldet.  
 
 
 
III Anlagen:  
 
Anlage I – Übersicht angemietete Wohnungen durch die Stadt 
Anlage II – Mietzinskalkulation  
Anlage III – Vorläufige Kalkulation der Unterbringungsgebühr 
 
Rüsselsheim am Main, den 19.05.2020 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 



Mietende Kapazität

Belegung 

(Stand 20.04.2020) Hinweise

Für die Weiteranmietung geeignete Objekte

Objekt A 19.01.2021 64 64

Objekt B 28.02.2021 16 10

Objekt C 14.03.2021 10 5

Objekt D 31.05.2021 20 12

Objekt E 31.03.2021 26 21

Objekt F 31.05.2021 25 20

Für die Weiteranmietung ungeeignete Objekte

Objekt G 31.01.2021 24 18 Grundriss ungeeignet

Objekt H 28.02.2021 5 4 geringe Kapazität

Objekt I 28.02.2021 5 4 geringe Kapazität

Objekt J 31.03.2021 14 11

Grundriss nicht geeignet, 

Vermieterverhältnis schwierig

Objekt K 31.07.2021 18 14 Grundriss nicht geeignet

Gesamt 227 183

Von Seiten der Stadt angemietete Asylbewerberunterkünfte 

Anlage I - Übersicht der von städtischer Seite angemieteten Asylbewerberunterkünfte 



Jährliche Wachstumsrate 1-2%

Aufschlag wegen Geflüchtetenunterbringung möglich, Abschlag wegen Mängeln bis 20%

Kalkulierter Mietzins Nettokaltmiete durchschnittliche monatliche Betriebskosten** Warmmiete

Warmmiete inkl. 20% wegen 

Geflüchtetenunterbringung Bemerkungen

Bis 30 m² 13 WE

30 - 40 m² 4 WE

40 - 50 m² 5 WE

50 - 60m² 1 WE

60 - 70 m² 1 WE

Kalkulierter Mietzins Nettokaltmiete durchschnittliche monatliche Betriebskosten** Warmmiete

Warmmiete inkl. 20% wegen 

Geflüchtetenunterbringung Bemerkungen

Bis 80m² 1 WE = 60 m² Bis 80 m² = 8,20€ je m² 8,20 € x 60 m² = 492 € 3,37 € x 60 m² = 202,20 €

Bis 120 m² 1 WE = 110 m² Bis 120 m² = 9,9 € je m² 9,9 € x 110 m² = 1089 € 3,37 € x 110 m² = 370,70 €

Kalkulierter Mietzins Nettokaltmiete durchschnittliche monatliche Betriebskosten** Warmmiete
Warmmiete inkl. 20% wegen 

Geflüchtetenunterbringung
Bemerkungen

57 m² 2 WE =114 m² Bis 80 m² = 8,20 je m² 8,20 € x 114 m² = 934,8 € 934,80 € 3,37 € x  114 m² = 384,18 € 1.318,98 € 1.582,78 €

Kalkulierter Mietzins Nettokaltmiete durchschnittliche monatliche Betriebskosten** Warmmiete
Warmmiete inkl. 20% wegen 

Geflüchtetenunterbringung
Bemerkungen

Bis 80 m² 3 WE = 202,3 m² Bis 80 m² =8,20 € je m² 8,20 € x 202,3 m² = 1.658,86 €

Bis 120 m² 1 WE =93,1 m² Bis 120 m² = 9,9 € je m² 9,9 € € x 93,1 m² = 921,69 € Wohnung ist noch anderweitig vermietet!

Kellerräume =25,6 m² max. 5 € (gem. Auskunft Herr Germer) 5 € x 25,6 m² = 128 €

Kalkulierter Mietzins Nettokaltmiete durchschnittliche monatliche Betriebskosten** Warmmiete
Warmmiete inkl. 20% wegen 

Geflüchtetenunterbringung
Bemerkungen

Bis 80 m² 5 WE =287,62 m² Bis 80 m² =8,20 € je m² 8,20 € x 287,62 m² = 2.358,48 € 2.358,48 € 3,37 € x 287,62 m² = 969,27 m² 3.327,75 € 3.993,30 €

Kalkulierter Mietzins Nettokaltmiete durchschnittliche monatliche Betriebskosten** Warmmiete
Warmmiete inkl. 20% wegen 

Geflüchtetenunterbringung
Bemerkungen

Bis 80 m² 4 WE =258,4 m² Bis 80 m² =8,20 € je m² 8,20 € x 258,4 m² = 2.118,88  € 2.118,88 € 3,37 € x 258,4 m² = 870,81 €

Kellerräume =32,8 m² max. 5 € (gem. Auskunft Herr Germer) 5 € x 32,8 m² = 164 €

Gesamt (1. Jahr)

Jährliche Steigerungsrate 2% 346.113,79 €

2. Jahr 353.036,07 €

3. Jahr 360.096,79 €

** Gemäß Betriebskostenspiegel des Deutschen Mieterbundes für Hessen, auf Basis der Abrechnungsdaten 2016

3.784,43 €3.153,69 €

3.704,00 € 4.444,80 €

Wohneinheiten

Wohneinheiten

=351,95 m²

7.613,80 €

Wohneinheiten

10,10 € x 468,1 m² = 4.727,81 €

8,20 € x 351,95 m²= 2.885,99 €

Bis 40 m²

=10,10 € je m²

Bis 80 m²

=8,20 € je m²

=468,1 m²

Objekt B

Wohneinheiten

1.581 € 2.153,90 € 2.584,68 €

Objekt D

Anlage II - Mietzinskalkulation

Obejekt F

Obejekt E

Objekt C

3,37 € x (468,1 m² + 351,95 m²)= 2.763,56 € 10.377,36 €

Objekt A

Wohneinheiten

Wohneinheiten

2.708,55 €
3,37 € x 295,4 m² = 995,50 €

12.452,83 €



Anlage III - Vorläufige Kalkulation der Unterbringungsgebühr

anzumietende Objekte

Betrag pro 

Einheit pro Jahr 

bei 60 % 

Auslastung

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 80 % 

Auslastung

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 70 % 

Auslastung

Objekt A          4.479,62 €       3.337,76 €      3.782,79 € 

Objekt B          3.621,41 €       2.785,70 €      3.292,19 € 

Objekt C          4.306,38 €       3.229,78 €      3.691,18 € 

Objekt D          4.986,31 €       3.739,73 €      4.273,98 € 

Objekt E          3.522,89 €       2.684,11 €      3.131,46 € 

Objekt F          3.411,55 €       2.558,66 €      2.842,96 € 

Gesamtsumme 24.328,15 €      18.335,74 €   21.014,55 €  

Durschnittswert 4.054,69 €         3.055,96 €     3.502,43 €    

Summe Monat 337,89 €            254,66 €         291,87 €        

Summe Tag 11,26 €              8,49 €             9,73 €            

zur Information

KdU/Bruttokalt - 4 Personen HH (ab 2018) 984,00 €            

KdU/Bruttokalt - 6 Personen HH (ab 2018) ca. 1.400,00 €



Kalkulation der Unterbringungsgebühren Bereich Asyl Obbjekt A

verbrauchs-

abhängig Fixkosten

einmalige Kosten und 

Ersatzbeschaffungen

Gesamtbetrag 

pro Jahr (HHJ. 

2020)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 60 % 

Auslastung 

(38 Pers.)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 80 % 

Auslastung 

(51 Pers.)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 70 % 

Auslastung 

(45 Pers.)

Nettomiete x 91.365,60 €              2.404,36 €       1.791,48 €      2.030,35 € 

Mietnebenkosten x 33.162,72 €                  872,70 €           650,25 €          736,95 € 

20% Aufschlag für die Unterbringung v. Geflüchteten x 24.905,66 €         655,41 €        488,35 €         553,46 €        

Warmmiete x 149.433,98 €            3.932,47 €       2.930,08 €      3.320,76 € 

Aufwand für Immobilien (Bauunterhaltung) x 2.000,00 €                       52,63 €             39,22 €            44,44 € 

Instandhaltung  3.840,00 €                     101,05 €             75,29 €            85,33 € 

Ausstattung

 einmalig incl. 

Erstausstattung 

vergleichsweise Bensheimer 

Str. mit ca. 28.770,00 € 5.754,00 €                     151,42 €           112,82 €          127,87 € 

Fremdreinigung 1.000,00 €                       26,32 €             19,61 €            22,22 € 

Zwischensumme 1 4.263,89 €     3.177,02 €     3.600,62 €    

Strom x vergleichsweise Bensh. 8.197,65 €            215,73 €        160,74 €         182,17 €        

Zwischensumme 2 215,73 €        160,74 €         182,17 €        

Gesamtsumme 4.479,62 €     3.337,76 €     3.782,79 €    

Summe Monat 373,30 €        278,15 €         315,23 €        

Summe Tag 12,44 €          9,27 €             10,51 €          

zur Information

KdU/Bruttokalt - 4 Personen HH (ab 2018) 984,00 €            

KdU/Bruttokalt - 6 Personen HH (ab 2018) ca. 1.400,00 €

Kapazität 64 Personen

60%ige Auslastung 38 Personen

70%ige Auslastung 45 Personen

80%ige Auslastung 51 Personen

Anzahl auf volle Zahl auf und abgerundet!



Kalkulation der Unterbringungsgebühren Bereich Asyl Objekt B

verbrauchs-

abhängig Fixkosten

einmalige Kosten und 

Ersatzbeschaffungen

Gesamtbetrag 

pro Jahr (HHJ. 

2020)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 60 % 

Auslastung 

(10 Pers.)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 80 % 

Auslastung 

(13 Pers.)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 70 % 

Auslastung 

(11 Pers.)

Nettomiete x 18.972,00 €              1.897,20 €       1.459,38 €      1.724,73 € 

Mietnebenkosten x 6.874,80 €                     687,48 €           528,83 €          624,98 € 

20% Aufschlag für die Unterbringung v. Geflüchteten x 5.169,36 €            516,94 €        397,64 €         469,94 €        

Warmmiete x 31.016,16 €         3.101,62 €     2.385,86 €     2.819,65 €    

Aufwand für Immobilien (Bauunterhaltung) x 500,00 €                          50,00 €             38,46 €            45,45 € 

Instandhaltung  960,00 €                          96,00 €             73,85 €            87,27 € 

Ausstattung 1.438,50 €                     143,85 €           110,65 €          130,77 € 

Fremdreinigung 250,00 €                          25,00 €             19,23 €            22,73 € 

Zwischensumme 1 3.416,47 €     2.628,05 €     3.105,88 €    

Strom x 2.049,41 €            204,94 €        157,65 €         186,31 €        

Zwischensumme 2 204,94 €        157,65 €         186,31 €        

Gesamtsumme 3.621,41 €     2.785,70 €     3.292,19 €    

Summe Monat 301,78 €        232,14 €         274,35 €        

Summe Tag 10,06 €          7,74 €             9,14 €            

zur Information

KdU/Bruttokalt - 4 Personen HH (ab 2018) 984,00 €            

KdU/Bruttokalt - 6 Personen HH (ab 2018) ca. 1.400,00 €

Kapazität 16 Personen

60%ige Auslastung 10 Personen

70%ige Auslastung 11 Personen

80%ige Auslastung 13 Personen

Anzahl auf volle Zahl auf und abgerundet!



Kalkulation der Unterbringungsgebühren Bereich Asyl Objekt C

verbrauchs-

abhängig Fixkosten

einmalige Kosten und 

Ersatzbeschaffungen

Gesamtbetrag 

pro Jahr (HHJ. 

2020)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 60 % 

Auslastung (6 

Pers.)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 80 % 

Auslastung (8 

Pers.)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 70 % 

Auslastung (7 

Pers.)

Nettomiete x 11.217,60 €              1.869,60 €       1.402,20 €      1.602,51 € 

Mietnebenkosten x 4.610,16 €                     768,36 €           576,27 €          658,59 € 

20% Aufschlag für die Unterbringung v. Geflüchteten x 3.165,55 €            527,59 €        395,69 €         452,22 €        

Warmmiete x 18.993,31 €         3.165,55 €     2.374,16 €     2.713,33 €    

Aufwand für Immobilien (Bauunterhaltung) x 312,50 €                          52,08 €             39,06 €            44,64 € 

Instandhaltung  600,00 €                        100,00 €             75,00 €            85,71 € 

Ausstattung 4.495,31 €                     749,22 €           561,91 €          642,19 € 

Fremdreinigung 156,25 €                          26,04 €             19,53 €            22,32 € 

Zwischensumme 1 4.092,90 €     3.069,67 €     3.508,20 €    

Strom x 1.280,88 €            213,48 €        160,11 €         182,98 €        

Zwischensumme 2 213,48 €        160,11 €         182,98 €        

Gesamtsumme 4.306,38 €     3.229,78 €     3.691,18 €    

Summe Monat 358,86 €        269,15 €         307,60 €        

Summe Tag 11,96 €          8,97 €             10,25 €          

zur Information

KdU/Bruttokalt - 4 Personen HH (ab 2018) 984,00 €            

KdU/Bruttokalt - 6 Personen HH (ab 2018) ca. 1.400,00 €

Kapazität 10 Personen

60%ige Auslastung 6 Personen

70%ige Auslastung 7 Personen

80%ige Auslastung 8 Personen

Anzahl auf volle Zahl auf und abgerundet!



Kalkulation der Unterbringungsgebühren Bereich Asyl Objekt D

verbrauchs-

abhängig Fixkosten

einmalige Kosten und 

Ersatzbeschaffungen

Gesamtbetrag 

pro Jahr (HHJ. 

2020)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 60 % 

Auslastung 

(12 Pers.)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 80 % 

Auslastung 

(16 Pers.)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 70 % 

Auslastung 

(14 Pers.)

Nettomiete x 32.502,60 €              2.708,55 €       2.031,41 €      2.321,61 € 

Mietnebenkosten x 11.946,00 €                  995,50 €           746,63 €          853,29 € 

20% Aufschlag für die Unterbringung v. Geflüchteten x 8.889,72 €            740,81 €        555,61 €         634,98 €        

Warmmiete x 53.338,32 €         4.444,86 €     3.333,65 €     3.809,88 €    

Aufwand für Immobilien (Bauunterhaltung) x 625,00 €                          52,08 €             39,06 €            44,64 € 

Instandhaltung  1.200,00 €                     100,00 €             75,00 €            85,71 € 

Ausstattung 1.798,13 €                     149,84 €           112,38 €          128,44 € 

Fremdreinigung 312,50 €                          26,04 €             19,53 €            22,32 € 

Zwischensumme 1 4.772,83 €     3.579,62 €     4.091,00 €    

Strom x 2.561,77 €            213,48 €        160,11 €         182,98 €        

Zwischensumme 2 213,48 €        160,11 €         182,98 €        

Gesamtsumme 4.986,31 €     3.739,73 €     4.273,98 €    

Summe Monat 415,53 €        311,64 €         356,16 €        

Summe Tag 13,85 €          10,39 €           11,87 €          

zur Information

KdU/Bruttokalt - 4 Personen HH (ab 2018) 984,00 €            

KdU/Bruttokalt - 6 Personen HH (ab 2018) ca. 1.400,00 €

Kapazität 20 Personen

60%ige Auslastung 12 Personen

70%ige Auslastung 14 Personen

80%ige Auslastung 16 Personen

Anzahl auf volle Zahl auf und abgerundet!



Kalkulation der Unterbringungsgebühren Bereich Asyl Objekt E

verbrauchs-

abhängig Fixkosten

einmalige Kosten und 

Ersatzbeschaffungen

Gesamtbetrag 

pro Jahr (HHJ. 

2020)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 60 % 

Auslastung 

(16 Pers.)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 80 % 

Auslastung 

(21 Pers.)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 70 % 

Auslastung 

(18 Pers.)

Nettomiete x 28.301,76 €              1.768,86 €       1.347,70 €      1.572,32 € 

Mietnebenkosten x 11.631,24 €                  726,95 €           553,87 €          646,18 € 

20% Aufschlag für die Unterbringung v. Geflüchteten x 7.986,60 €            499,16 €        380,31 €         443,70 €        

Warmmiete x 47.919,60 €         2.994,98 €     2.281,89 €     2.662,20 €    

Aufwand für Immobilien (Bauunterhaltung) x 812,50 €                          50,78 €             38,69 €            45,14 € 

Instandhaltung  1.560,00 €                       97,50 €             74,29 €            86,67 € 

Ausstattung 2.337,56 €                     146,10 €           111,31 €          129,86 € 

Fremdreinigung 406,25 €                          25,39 €             19,35 €            22,57 € 

Zwischensumme 1 3.314,74 €     2.525,52 €     2.946,44 €    

Strom x 3.330,30 €            208,14 €        158,59 €         185,02 €        

Zwischensumme 2 208,14 €        158,59 €         185,02 €        

Gesamtsumme 3.522,89 €     2.684,11 €     3.131,46 €    

Summe Monat 293,57 €        223,68 €         260,95 €        

Summe Tag 9,79 €             7,46 €             8,70 €            

zur Information

KdU/Bruttokalt - 4 Personen HH (ab 2018) 984,00 €            

KdU/Bruttokalt - 6 Personen HH (ab 2018) ca. 1.400,00 €

Kapazität 26 Personen

60%ige Auslastung 16 Personen

70%ige Auslastung 18 Personen

80%ige Auslastung 21 Personen

Anzahl auf volle Zahl auf und abgerundet!



Kalkulation der Unterbringungsgebühren Bereich Asyl Objekt F

verbrauchs-

abhängig Fixkosten

einmalige Kosten und 

Ersatzbeschaffungen

Gesamtbetrag 

pro Jahr (HHJ. 

2020)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 60 % 

Auslastung 

(15 Pers.)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 80 % 

Auslastung 

(20 Pers.)

Betrag pro 

Einheit pro 

Jahr bei 70 % 

Auslastung 

(18 Pers.)

Nettomiete x 25.426,56 €              1.695,10 €       1.271,33 €      1.412,59 € 

Mietnebenkosten x 10.449,72 €                  696,65 €           522,49 €          580,54 € 

20% Aufschlag für die Unterbringung v. Geflüchteten x 7.175,26 €            478,35 €        358,76 €         398,63 €        

Warmmiete x 43.051,54 €         2.870,10 €     2.152,58 €     2.391,75 €    

Aufwand für Immobilien (Bauunterhaltung) x 781,25 €                          52,08 €             39,06 €            43,40 € 

Instandhaltung  1.500,00 €                     100,00 €             75,00 €            83,33 € 

Ausstattung 2.247,66 €                     149,84 €           112,38 €          124,87 € 

Fremdreinigung 390,63 €                          26,04 €             19,53 €            21,70 € 

Zwischensumme 1 3.198,07 €     2.398,55 €     2.665,06 €    

Strom x 3.202,21 €            213,48 €        160,11 €         177,90 €        

Zwischensumme 2 213,48 €        160,11 €         177,90 €        

Gesamtsumme 3.411,55 €     2.558,66 €     2.842,96 €    

Summe Monat 284,30 €        213,22 €         236,91 €        

Summe Tag 9,48 €             7,11 €             7,90 €            

zur Information

KdU/Bruttokalt - 4 Personen HH (ab 2018) 984,00 €            

KdU/Bruttokalt - 6 Personen HH (ab 2018) ca. 1.400,00 €

Kapazität 25 Personen

60%ige Auslastung 15 Personen

70%ige Auslastung 18 Personen

80%ige Auslastung 20 Personen

Anzahl auf volle Zahl auf und abgerundet!



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: 
 

Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG); Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zur Übernahme der Aufgaben durch den Kreis Groß-Gerau 
 

 
M-Nr.: 158/20 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Übernahme von Aufgaben nach dem 
Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) mit dem Kreis Groß-Gerau, vertreten durch den Landrat als 
Kreisordnungsbehörde, gemäß Anlage wird zugestimmt. 
 

 
 
Begründung/Erläuterung: 
 
A. Ziel 
 
Ziel ist die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung bei der Umsetzung des 
Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) über eine einheitliche Stelle bei der Kreisverwaltung 
Groß-Gerau. 
 
 
B. Problem 
 
Am 01.07.2017 trat das Prostitutiertenschutzgesetz (ProstSchG) in Kraft, durch welches 
umfassende Regelungen für das Prostitutionsgewerbe getroffen wurden. 
 
Der Vollzug des ProstSchG wird, mit Ausnahme der gesundheitlichen Beratung, in Städten und 
Gemeinden ab 7.500 Einwohnern von den Bürgermeistern als örtliche Ordnungsbehörde 
wahrgenommen. 
 
Das Anmeldeverfahren und die damit verbundenen gesetzlich geforderten Beratungs- und 
Informationsgespräche erfordern entsprechende Ressourcen und Qualifikation der 
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Mitarbeiter*innen, welche in den jeweiligen kommunalen Verwaltungen derzeit nicht vorhanden 
sind. 
 
 
C. Lösungsvorschlag 
 
Im 4. Quartal 2018 wurde daher im Rahmen des kreisweiten IKZ-Prozesses eine interkommunale 
Projektgruppe gebildet, die eine Kooperation zur Umsetzung des ProstSchG prüfen und bewerten 
sollte. Zehn Städte und Gemeinden sowie der Kreis Groß-Gerau haben sich an diesem Projekt 
beteiligt. Die Projektgruppe hat sich aus den folgenden Gründen klar für eine Aufgabenübertragung 
auf den Kreis Groß-Gerau ausgesprochen: 
 
Anmeldeverfahren nach § 3 ProstSchG und betriebliche Erlaubnisverfahren nach § 12 ProstSchG 
 
In den Ordnungsämtern der Kommunen haben sich die zuständigen Mitarbeiter*innen mit den 
Aufgaben nach dem neuen ProstSchG befasst. Eine Spezialisierung ist jedoch in der Regel nicht 
erreichbar. Zum einen existieren vor Ort meist wenige Fälle, so dass sich keine Routine einstellen 
kann, zum anderen hat das Land Hessen keine rechtlichen Vorgaben zur Durchführung zur 
Verfügung gestellt. 
 
Im Zusammenhang mit der künftig pflichtigen Anmeldung ist die Schaffung einer nicht 
stigmatisierenden Anmeldesituation mit größtmöglicher Diskretion notwendig (§ 8 ProstSchG). Dies 
bedeutet, dass die Prostituierten anonym und unauffällig ihre Anmeldung vornehmen können 
müssen, damit ihr Anspruch auf Wahrung der Persönlichkeitsrechte und Datenschutz gewahrt wird. 
Diese Situation in den Kommunen zu schaffen, ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten i.d.R. 
nicht einfach möglich. 
 
Überwachung des Prostitutionsgewerbes nach § 29 ProstSchG 
 
Neben der Tätigkeit zum Anmelde- und Erlaubnisverfahren sind nach dem ProstSchG auch 
Kontrollen notwendig. Diese werden bei Einrichtung eines Prostitutionsbetriebes erforderlich. Im 
Anschluss sind regelmäßige Kontrollen nach Genehmigung des Betriebes durchzuführen. Aber 
nicht nur gemeldete Betriebe sind zu kontrollieren, sondern auch die nicht gemeldeten Gewerbe 
müssen verfolgt werden. Betrachtet man sich die einschlägigen Portale, auf denen 
Sexarbeiter*innen ihre Dienste anbieten, findet man im Kreis Groß-Gerau hunderte von Einträgen. 
Dies korrespondiert nicht mit den bisherigen Anmeldezahlen. 
 
Hinzu kommen noch die durch Ausführungsbestimmungen als Sexarbeit deklarierten Gewerbe, wie 
Massagesalons, Heilpraktiker*innen und Tantra-Masseur*innen. Diese müssten dahingehend 
überprüft werden, ob eine Anmeldepflicht vorliegt. Derzeit werden keine Kontrollen von den 
Kommunen durchgeführt, da in den Kommunen keine personellen Ressourcen für diese Aufgaben / 
Tätigkeiten vorhanden sind. 
 
Technik 
Ein weiterer Aspekt gilt der technischen Ausstattung der Anmeldestellen. Die Ausweispapiere, die 
nur im 100er Pack bei der Bundesdruckerei erhältlich sind, können nur mit einem speziellen 
Tintenstrahldrucker bedruckt werden. Alle Kommunen müssten solch einen Drucker und einen Pack 
Ausweispapiere erwerben, selbst wenn sie nur sehr wenige Fälle im Jahr bearbeiten. 
 
Übertragung der Aufgaben auf den Kreis Groß-Gerau 
Landkreise und kreisangehörige Städte/Gemeinden können nach § 1 Abs. 2 Prostituierten-
schutzgesetz-Vollzugsverordnung festlegen, dass der Landrat die vorgenannten Aufgaben in seine 
Zuständigkeit übernimmt oder sich verpflichtet, solche Aufgaben durchzuführen. 
 



Es ist vorgesehen, dass der Kreistag des Kreises Groß-Gerau beschließt, die anliegende öffentlich-
rechtliche Vereinbarung abzuschließen, wenn dies auch Absicht der Kommunen ist. Auf eine 
entsprechende Abfrage vom November 2019 haben zehn Städte und Gemeinden des Kreises 
Groß-Gerau ihr grundsätzliches Teilnahmeinteresse bekundet.  
 
 
D. Kosten 
 
Die Kosten des Kreises Groß-Gerau für Personal- und Sachmittel, die für die Übernahme der 
Aufgaben erforderlich sind, werden von den Kommunen zu 20% und durch den Kreis zu 80 % (aus 
Gebühreneinnahmen, Verwarnungs- und Bußgeldern) gedeckt. Der kommunale Anteil wird jährlich 
ermittelt und den Kommunen rechtzeitig zur Haushaltsplanung bis 30.9. eines Jahres für das 
Folgejahr mitgeteilt. Eine Kostenschätzung für 2020 ist der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung als 
Anlage beigefügt, berechnet auf der Basis einer Teilnahme von 11 Kommunen (10 Städte und 
Gemeinden sowie Kreis Groß-Gerau). Nach Abschluss eines Jahres sind die vom Kreis Groß-
Gerau aufgewendeten Sach- und Personalkosten im 1. Quartal des Folgejahres mit den erzielten 
Einnahmen gegenzurechnen. Entstandene Überschüsse werden gegen die jeweiligen Forderungen 
des Kreises für das 1. Quartal aufgerechnet oder auf Wunsch der jeweiligen Kommune anteilig an 
diese zurückgezahlt. 
 
 
E. Sonstiges 
 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung soll für einen Zeitraum von fünf Jahren geschlossen werden. 
Frühestens zum Ablauf der fünf Jahre sind sowohl der Kreis als auch die einzelnen Städte / 
Gemeinden jeweils berechtigt, diese Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum 
Ende eines Kalenderjahres zu kündigen. Die Kündigung ist den anderen Vertragspartnern schriftlich 
mitzuteilen. Die Schriftform gilt auch auf digitalem Weg als gewahrt. Für Vertragspartner, die nicht 
gekündigt haben, verlängert sich die Vereinbarung automatisch um 1 Jahr. Erfolgt eine Kündigung 
durch den Kreis, ist die interkommunale Zusammenarbeit nach dieser Vereinbarung ab dem 
Zeitpunkt der Wirksamkeit seiner Kündigung beendet. 
 
Im Falle einer gesetzlichen Änderung der Zuständigkeiten tritt die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
mit Datum der Zuständigkeitsänderung außer Kraft. 
 
Nach Beschlussfassung der beteiligungsinteressierten Kommunen werden beim Land Hessen 
Fördermittel für die interkommunale Kooperation beantragt. Derzeit kann noch keine Aussage 
getroffen werden, ob eine Förderfähigkeit für die Wahrnehmung der Pflichtaufgaben nach dem 
ProstSchG besteht. 
 
Rüsselsheim am Main, den 19.05.2020 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: 
 

Nachwahl eines stimmberechtigten Mitgliedes und eines stellvertretenden 
stimmberechtigten Mitgliedes des Jugendhilfeausschusses für die Wahlperiode 
2016 - 2021 
hier: Vertretung und Stellvertretung für die WsR-Fraktion 
 

 
M-Nr.: 144/20 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Beschluss-
fassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Stadtverordneten Prof. Dr. Mathias  
Flörsheimer, Königsbergerstraße 23, 65428 Rüsselsheim am Main als stimmberechtigtes Mitglied in 
den Jugendhilfeausschuss.  
 

 
 
II. Begründung: 
 
Gemäß § 4 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Rüsselsheim am Main gehören dem 
Jugendhilfeausschuss u. a. 9 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung an. Für jedes 
stimmberechtigte und beratende Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied vorzusehen, wobei die 
Vertretung für Stadtverordnete in § 72 Abs. 2 in Verbindung mit § 62 Abs. 2 HGO geregelt ist. 
 
Die Geschäftsstelle der WsR-Fraktion hat folgende Personen für den Jugendhilfeausschuss 
benannt: 
 

Stimmberechtigtes Mitglied: Herrn Stadtv. Prof. Dr. Mathias Flörsheimer 
Stellvertretendes stimmberechtigte Mitglied: Herrn Ioannis Kalaitzis 

 
  

Eingang 
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Herr Kalaitzis war bereits als stimmberechtigtes Mitglied für die WsR-Fraktion in den 
Jugendhilfeausschuss gewählt. 
 
Rüsselsheim am Main, den 05.05.2020 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Regelung der Gebühren für die Kindertagesbetreuung während der Corona-Zeit 
 

 
M-Nr.: 164/20 
 
 
I. Beschlussvorschlag: 
 
A. Kenntnisnahme 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass  
 

1. in der Satzung über die Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Rüsselsheim am Main 
geregelt ist, dass keine Gebühren entstehen, wenn die Einrichtung für fünf 
aufeinanderfolgende Betreuungstage oder länger geschlossen bleibt. 

2. die Satzungen zur Kindertagespflege und zur Betreuungsschule keine vergleichbaren 
Regelungen enthalten. 

3. im Rahmen der kreisweiten Bürgermeisterdienstversammlung übereinstimmend der 
gemeinsame Vorschlag entwickelt wurde, bis einschließlich 01.06.2020 auf die bislang 
ausgesetzten Beiträge zu verzichten.  

 
B. Beschluss 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass  
 

1. in Anlehnung an die Satzung für die Kitas in Trägerschaft der Stadt Rüsselsheim am Main 
auch in den anderen Betreuungseinrichtungen (Kindertagespflege, freie und konfessionelle 
Kitaträger) für die Zeit vom 16. März 2020 bis zum 01. Juni 2020 auf Kostenbeiträge der 
Eltern verzichtet wird. Dies entspricht auch dem Vorschlag der 
Bürgermeisterdienstversammlung.   

2. ab dem 02.06.2020 bei Inanspruchnahme im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebs 
anteilig die pauschale Mittagessengebühr zu entrichten ist. 

3. Betreuungsgebühren (U3-Betreuung, Horte, Kindertagespflege, Betreuungsschulen) jedoch 
erst wieder erhoben werden, wenn die satzungsgemäße Leistung im Sinne eines 
Regelbetriebs wieder vollumfänglich erbracht werden kann. 

4. die freien und konfessionellen Kita Träger in Bezug auf ihre Gebühren analog verfahren 
können.  

 
 
II. Begründung 

Eingang 
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A. Ziel 

 

Ziel ist die finanzielle Entlastung von Familien und Alleinerziehenden, sowie eine Gleichbehandlung der 

unterschiedlichen Betreuungssysteme. Ziel der Vorlage ist es aber auch, der Intention der 

Bürgermeisterdienstversammlung folgend, zu einer kreisweit abgestimmten Regelung für die Zeit bis zum 

eingeschränkten Regelbetrieb (16.3. – 01.06.2020) zu kommen. Gleichzeitig soll eine praktikable Lösung 

gefunden werden für die Zeit bis zur Rückkehr zum Regelbetrieb, so dass für die Eltern und die Verwaltung 

Planungssicherheit entsteht.  

 

B. Problem 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Betreuungseinrichtungen in Hessen seit dem 16. März mit Erlass der 

„Zweiten Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus“ vom 13.03.2020 für den überwiegenden Teil 

der Kinder geschlossen, um dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen und eine Verbreitung des Corona-Virus 

(SARS-CoV2) entgegenzuwirken. 

 

Sinnvollerweise wurde von Beginn an mit dem landesweit verfügten Betretungsverbot die Einrichtung von 

sog. Notbetreuungsangeboten verbunden, was dazu geführt hat, dass ein sehr geringer Anteil an Eltern die 

Möglichkeit einer Betreuung für ihr Kind, ihre Kinder hatten. Auch wenn im Laufe der Zeit der Kreis der 

berechtigten Eltern an dieser Notbetreuung stetig größer wurde, so sind die Einrichtungen noch weit entfernt 

von dem sonst üblichen Regelbetrieb.  

 

Pädagogische Konzepte sind unter den derzeitigen Rahmenbedingungen weder in der Notbetreuung, noch im 

eingeschränkten Regelbetrieb vollumfänglich umsetzbar, da durch die Betreuung in möglichst 

„geschlossenen“ Kleinstgruppen und unter Beachtung der Personalressourcen (ein nicht unerheblicher Anteil 

der Beschäftigten wurde aufgrund des Alters und/oder aufgrund von Vorerkrankungen nicht eingesetzt) ein 

„normales“ Arbeiten nicht stattgefunden hat und erst wieder möglich sein wird, wenn das Betretungsverbot 

aufgehoben wird und die Betreuungseinrichtungen zum Regelbetrieb zurückkehren können.  

In den Satzungen der Stadt Rüsselsheim am Main für die Betreuungssysteme gibt es keine Regelungen für 

eine vergleichbare Situation.  

 

C. Lösung 

 

Aufgrund all dieser Umstände gab es eine kreisweite Verständigung, dass zunächst auf die Erhebung der 

Beiträge verzichtet werden sollte, da weder die Dauer der Maßnahmen noch die Auswirkungen der 

Notbetreuung abgesehen werden konnten.  

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, wie der aktuell diskutierte eingeschränkte Regelbetrieb ab 

2.06.2020 zeitlich und organisatorisch umgesetzt werden kann, sollte im Sinne der Gleichbehandlung und 

Planbarkeit für die Familien weiterhin auf Betreuungsgebühren verzichtet werden. Lediglich die Pauschale für 

die Teilnahme am Mittagessen sollte ab dem 02.06.2020 wieder erhoben werden, da die Mittel unmittelbar für 

den Wareneinkauf eingesetzt werden. Die Abrechnung erfolgt entsprechend der Inanspruchnahme pro Tag. Im 

Sinne einer Gleichbehandlung die freien und konfessionellen Kitaträger analog verfahren können und der 

Einnahmeverlust im Rahmen des Defizitausgleichs von städtischer Seite aufgefangen wird.  

  



 

D. Kosten 

 

Aufgrund der Gebührenbefreiung für die Kinder von 3-6 Jahren betrifft der Verzicht auf Gebühren nur die 

Betreuung der unter Dreijährigen, der Kindertagespflege, der Horte und ggf. der Betreuungsschulen. Die 

Einnahmeneinbußen lassen sich gegenwärtig nicht genau prognostizieren, da unklar ist, wie lange der 

eingeschränkte Regelbetrieb aufrechterhalten wird. Hinzu kommen Mehrkosten durch den Defizitausgleich 

gegenüber den freien und konfessionellen Trägern, die ebenfalls derzeit nicht zu beziffern sind. 

Demgegenüber entfallen für den genannten Zeitraum die Zuschüsse für die Kindertagesbetreuung.  

 
Rüsselsheim am Main, den 26.05.2020 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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